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1. Problemstellung
In den Planungs- und Genehmigungsverfahren für 
Freileitungen der öffentlichen Energieversorgung 
sind, wie bei vielen anderen Maßnahmen auch, in 
den letzten Jahren zahlreiche neue Verfahrens
schritte und - bestandteile installiert worden. Die 
wichtigsten der neuen Planungsbestandteile sind 
dabei dem Bereich der Umweltplanung zuzuord
nen.
Sie bestehen zuerst nur als gesetzliche Anforde
rungen und müssen in den konkreten Planungsver
fahren gewissermaßen modellhaft erarbeitet wer
den. Anschließend sind in Form und Inhalt abge
stimmte und durch Richtlinien und Verordnungen 
verbindliche Vorgaben z. B. auf Länderebene fest
zusetzen.
Auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Umweltplanung in den Verfahren bereits seit 
mehreren Jahren bestehen, sind bezüglich der An
forderungen, die an diese Planungen gestellt wer
den (Untersuchungsumfang und -tiefe etc.), immer 
noch große Differenzen festzustellen.
Bei der Planung von Freileitungstrassen besteht 
diese Situation im wesentlichen seit der Neufas
sung des Bundesraumordnungsgesetzes (BROG) 
vom 25.7.1991 und der anschließenden Überarbei
tung der Landesplanungsgesetze. Die neu er
forderlichen Verfahrensschritte und -bestandteile 
(z. B. Scoping - Termine, Umweltverträglichkeits
studien, Öffentlichkeitsbeteiligung) führen bereits 
bei der Erstellung der Antragsunterlagen für das 
Raumordnungsverfahren zu zahlreichen Unklar
heiten bezüglich Erforderlichkeit, Art und Umfang 
der Unterlagen. Auch die erneuten Änderungen am 
Wortlaut des BROG (vom Mai 1993) werden 
voraussichtlich keine grundlegende Umgestaltung 
dieser neuen Planungspraxis bewirken.
Zur Zeit noch eine Ausnahmeerscheinung ist der 
Fall, daß auch Freileitungen von Energieversor- 
gungsuntemehmen (EVU) durch ein Planfeststel
lungsverfahren genehmigt werden müssen. Für das 
Freileitungsnetz der DB / DR ist das Planfeststel
lungsverfahren dagegen das übliche Genehmi
gungsverfahren.

Vor diesem Hintergrund der sich derzeit neu ent
wickelnden Verfahrenspraxis müssen die Aufga
benstellung und der inhaltliche Umfang von Um
weltverträglichkeitsstudien sowie Eingriffs- und 
Ausgleichsplänen für Freileitungen gesehen wer
den.
Auf den folgenden Seiten wird daher zunächst die 
Stellung von Umweltplanungen in den einzelnen 
Verfahrensschritten der Trassenplanung bei Frei
leitungen aufgezeigt.
Anschließend werden Anforderungen an Umwelt
verträglichkeitsuntersuchungen im Raumord
nungsverfahren sowie Eingriffs- und Ausgleichs
pläne bei der naturschutzrechtlichen Genehmigung 
dargestellt. Hierbei wird auch der Sonderfall des 
enteignungsrechtlichen Planfeststellungsverfah
rens und des erforderlichen landschaftspflegeri
schen Begleitplanes berücksichtigt.
Eine wichtige Grundlage der Ausführungen sind 
die umfangreichen Erfahrungen der Autoren mit 
der aktuellen Verfahrenssituation bei Umweltver
träglichkeitsuntersuchungen, Eingriffs- und Aus
gleichsplänen sowie landschaftspflegerischen 
Begleitplänen für Freileitungen in verschiedenen 
Bundesländern.

2. Umweltplanungen in den 
Verfahrensschritten

Umweltplanungen sind an verschiedenen Stellen 
in den Planungsablauf für Freileitungen integriert 
(siehe Abbildung 1). Den ersten Bereich bildet 
hierbei die Umweltplanung im Rahmen des Raum
ordnungsverfahrens (ROV).
Das Raumordnungsverfahren nimmt bei der Pla
nung von Freileitungstrassen, im Vergleich mit an
deren Maßnahmen, eine Sonderstellung ein. Bei 
anderen Planungen (z. B. Straßenbau) bildet das 
ROV eine „Vorstufe“ für das Genehmigungsver
fahren (z. B. Planfeststellungsverfahren). Im Be
reich der Freileitungen stellt es dagegen das ei
gentliche, übergeordnete „Genehmigungsverfah
ren“ dar. Fachbehördliche Einzelgenehmigungen 
(z. B. nach dem Naturschutzrecht) werden durch 
das ROV allerdings nicht vorweggenommen.
Das Raumordnungsverfahren wird in den meisten 
Bundesländern von den Regierungspräsidien bzw. 
den Bezirksregierungen durchgeführt. Es über
nimmt die Abstimmung der geplanten Maßnahme 
hinsichtlich der Interessen und Raumnutzungs
anforderungen der Träger öffentlicher Belange. Das 
Raumordnungsverfahren schließt mit einer raum
ordnerischen Beurteilung ab. Diese raumordneri
sche Beurteilung des Vorhabens ist in nachfolgen
den Genehmigungsverfahren (z. B. Planfest
stellungsverfahren) zu berücksichtigen. Da bei Frei
leitungen in der Regel kein nachfolgendes, fachpla
nerisches Genehmigungsverfahren erforderlich ist,

* Eingang des Typoscripts am 10.08. 1993 (Anm. d. Red.)
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Umweltplanung in den Verfahrensschritten

Abbildung 1
Umweltplanungen im Verfahrensablauf

erhält das Ergebnis des ROV hierbei den Charakter 
einer Genehmigung. (Nur in Baden - Württemberg 
schließt das ROV für Freileitungen tatsächlich mit 
der Erteilung einer Genehmigung ab.)
Eine Grundlage für die raumordnerische Beurtei
lung der geplanten Maßnahme bildet unter anderem 
eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU), 
die in der Regel vom Antragsteller (EVU) als Be
standteil der Antragsunterlagen für die Durchfüh
rung des Raumordnungsverfahren in Auftrag gege
ben wird. Es ist davon auszugehen, daß auch auf der 
Grundlage der neusten Änderungen des § 6 a Bun
desraumordnungsgesetz (ROG) die UVU auf 
Grundlage des § 2 Abs. 2 Satz 8 (ROG) Bestandteil 
des Raumordnungsverfahrens bleibt.
Wichtige neue Verfahrensbestandteile im Ablauf 
des ROV sind:

* Statt des Antrages auf Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens erfolgt zunächst le
diglich eine Unterrichtung der zuständigen RO- 
Behörde.

* Im Rahmen eines oder mehrerer Scoping - Ter
mine werden Inhalte und Umfang der Antrags
unterlagen zur Eröffnung des ROV festgelegt, 
die vom Antragsteller (z. B. EVU) vorzulegen 
sind. Hierbei werden auch Form und Umfang 
der UVU abgestimmt.

* Nach Abgabe der vollständigen Antragsunterla
gen, zu denen ein Gutachten über die Raum
und Umweltauswirkungen (UVU) des Vorha
bens gehört, wird das ROV eröffnet.

Der zweite wesentliche Bereich der Umweltpla
nung für Freileitungen beginnt nach positivem Ab-
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Schluß des ROV, im Rahmen der Beantragung 
fachbehördlicher Genehmigungen, insb. der natur- 
schutzrechtl. Genehmigung (siehe Abbildung 1). 
Freileitungen stellen in der Regel einen Eingriff in 
Natur und Landschaft im Sinne der Naturschutz
gesetzgebung des Bundes und der Länder dar. Für 
die Durchführung des Eingriffes ist eine Genehmi
gung der jeweils zuständigen Naturschutzbehörde 
erforderlich. Dabei ist es für die Erteilung dieser 
Genehmigung zunächst erforderlich, daß andere 
Belange des Gemeinwohls den Naturschutzinteres
sen im konkreten Fall im Range Vorgehen. Als 
Grundlage für die Erteilung einer solchen Ein
griff sgenehmigung fordern die Naturschutzbehör
den in der Regel die Vorlage eines Planes, der den 
entstehenden Eingriff sowie die vorgesehenen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen darstellt, den 
sog. Eingriffs- und Ausgleichsplan. Das gilt auch 
für spezielle Ausnahmegenehmigungen bei erfor
derlichen Eingriffen in Natur- und Landschafts
schutzgebiete.
Abbildung 2 zeigt in einer Übersicht die Umwelt
planungen für Freileitungen in den einzelnen Bun
desländern. Dabei wird deutlich, daß in den mei
sten Bundesländern - entsprechend den jeweiligen 
Landesplanungsgesetzen eine raumordnerische 
Umweltverträglichkeitsprüfung möglich ist, oder 
sogar gefordert wird. Eine Ausnahme bilden hier 
die Länder Berlin, Bremen und Hamburg, die kein 
Raumordnungsverfahren kennen.
Fast alle Bundesländer führen in ihren Natur
schutzgesetzen Freileitungen als Eingriff aus-

Landesplanungs

gesetze

Naturschutzgesetze der Länder

Bundesländer

Raumordnerische

UVP
(vorgeschrieben/

möglich/

nicht vorgesehen)

Freileitungen 

werden als 

Eingriff 
aufgeführt

Möglichkeit einer 

Ausgleichs

abgabe

Eingriffs- und 

Ausgleichsplan 

(vorgeschrieben/ 

möglich/

nicht vorgesehen)

Baden-

Württemberg

vorgeschrieben 

§13 Abs. 2

§10 Abs.1, Nr. 3 §11 Abs. 5 möglich 

§12 Abs. 2

Bayern vorgeschrieben 

IV Abs 2

Art. 6c, Nr. 1 nicht möglich möglich 

Art. 6b Nr. 5

Berlin kein Raumordnungs 

verfahren

§14 Abs. 1, Nr. 9 §14 Abs. 6 möglich 

§15 Abs. 3

Brandenburg vorgeschrieben 

§17 Abs. 1

§10 Abs. 1, Nr. 7 §5 Abs. 1 nicht vorgesehen

Bremen kein

Raumordnungs
verfahren

§11 Abs. 1, Nr. 6 §11 Abs 5 Nr. 2 

und Abs. 7
nicht vorgesehen

Hamburg kein

Raumordnungs

verfahren

§9 Abs. 1, Nr. 3c §9 Abs. 6 und 

Abs. 7

nicht vorgesehen

Hessen möglich 

§11 Abs 1

nein §6 Abs. 3 nicht vorgesehen

Mecklenburg-

Vorpommern

möglich

§18 Abs. 3, Nr. 2

§1 Abs 1, Nr. 12 §1 Abs. 3 nicht vorgesehen

Niedersachsen möglich 

§14 Abs. 1

nein nicht möglich nicht vorgesehen

Nordrhein-

Westfalen
zur Zeit kein Ver

fahren

§4 Abs. 1, Nr. 7 §5 Abs 1 nicht vorgesehen

Rheinland-Pfalz möglich 

§18 Abs. 1

§4 Abs. 1, Nr. 8 §5a Abs. 1-3 nicht vorgesehen

Saarland möglich 

§ 13 Abs. 1

§10 Abs. 2, Nr. 5 §11 Abs. 4 möglich 

§12 Abs. 4

Sachsen vorgeschrieben 

§14 Abs. 3

§8 Abs. 2, Nr. 4 §9 Abs. 4 vorgeschrieben 

§10 Abs. 3

Sachsen Anhalt vorgeschrieben 

§13 Abs. 3

§8 Abs. 1, Nr. 16 nicht möglich nicht vorgesehen

Schleswig-

Holstein

vorgeschrieben 

§14 Abs. 3
§7 Abs. 1, Nr. 9 § 8 Abs. 4 vorgeschrieben 

§9 Abs. 5

Thüringen vorgeschrieben 

§17 Abs. 2

§6 Abs. 2, Nr. 4 §7 Abs. 6 möglich 

§8 Abs. 1

Abbildung 2
Umweltplanungen für Freileitungen in den Landesgesetzen
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drücklich auf (Ausnahme: Hessen und Niedersach
sen). Auch die Möglichkeit einer Ausgleichsabga
be ist in den meisten Naturschutzgesetzen der Län
der gegeben (Ausnahme: Bayern, Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt). Dagegen ist ein Eingriffs
und Ausgleichsplan in zahlreichen Bundesländern 
nicht vorgesehen und nur in Sachsen und Schles
wig-Holstein vorgeschrieben.
Weitere Umweltplanungen können auf der Grund
lage anderer fachgesetzlicher Bestimmungen er
forderlich werden. So kann z. B. bei Maßnahmen 
im Bereich von Gewässern oder in wasserrechtli
chen Schutzgebieten die Durchführung einer was
serrechtlichen Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) mit eigener Umweltverträglichkeitsstudie 
von den Fachbehörden gefordert werden.
Die grundsätzliche Notwendigkeit der Vorlage die
ser Pläne als Grundlage für die Erteilung der ent
sprechenden Genehmigungen ist nicht umstritten. 
Es bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen 
bezüglich der Quantität der Anforderungen, die an 
diese einzelnen Umweltplanungen gestellt werden 
können.

3. Anforderungen an die Umwelt
verträglichkeitsuntersuchung

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung im ROV 
hat die Aufgabe Trassenaltemativen zu entwickeln 
und diese Altemativtrassen hinsichtlich ihrer 
Raum- und Umweltauswirkungen zu vergleichen 
und zu bewerten. Inhalte der UVU sind:
* Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen 

der Maßnahme auf menschliche Nutzungen 
(Raumaspekt)

* Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen 
der Maßnahme auf die natürliche Umwelt (Um
weltaspekt)

* Erarbeitung und Bewertung von Altemativlö- 
sungen (Trassenvarianten, technische Alternati
ven)

Der Untersuchungsablauf einer Umweltverträg
lichkeitsuntersuchung ist in Abbildung 3 schema
tisiert dargestellt. Die UVU ist in drei Abschnitte 
gegliedert wobei in jedem einzelnen Abschnitt - 
soweit erforderlich - eine Unterteilung nach Raum
aspekten und Umweltaspekten vorgenommen 
wird.
Der erste Abschnitt befasst sich mit allgemeinen 
Planungsgrundlagen. Er beinhaltet neben der all
gemeinverständlichen Einleitung, einer Vorstel
lung der geplanten Maßnahme und einer kurzen 
Vorstellung der Methodik und Aufgabenstellung 
der UVU eine allgemeine Darstellung zu erwarten
der Umweltauswirkungen. In diesem Abschnitt ist 
auch zu klären ob grundsätzliche Projektaltemati- 
ven (z. B. Erdkabel) bestehen. Für 380 kV Freilei
tungen besteht diese Altemativmöglichkeit aus 
technischen und aus Kostengründen in aller Regel 
nicht. Daher kann ein Vergleich der Alternativen 
Freileitung und Erdkabel bereits in dieser allge
meinen Untersuchungsstufe durchgeführt werden. 
(Bei 110 kV Leitungen wird normalerweise eine 
Ausarbeitung von Kabeltrassen für den Vergleich 
erforderlich.) Nach der Betrachtung von Altema- 
tivlösungen und der allgemeinen Abschätzung der 
Reichweite von Auswirkungen kann der Untersu
chungsraum abgegrenzt werden. Als Grundlage

hierfür dient ein Freihandentwurf grober Trassen
varianten.
Der zweite Abschnitt stellt die konkrete Aus
gangssituation des Untersuchungsraumes dar. Bei 
der Erfassung der Ausgangssituation ist eine Tren
nung zwischen wirtschafts- und sozialräumlichen 
Aspekten sowie naturräumlichen Aspekten obliga
torisch. Als Grundlage für die Erfassung dient 
hierbei vorhandenes Karten- und Datenmaterial. 
Insbesondere für die Erfassung der Naturraumaus
stattung ist in der Regel eine flächendeckende Bio
toptypenkartierung erforderlich. Für die wirt
schafts- und sozialräumliche sowie die naturräum
liche Ausgangssituation wird eine Bewertung 
vorgenommen.
Der dritte Abschnitt beinhaltet verschiedene Be
wertungsschritte. Über eine wertende Einstufung 
unterschiedlicher Flächen wird ein Raster von 
Konflikt- und Präferenzbereichen festgelegt, in 
dem die ursprünglichen Freihandtrassen optimiert 
werden. In diesem Schritt können weitere Trassen- 
und Teilvarianten ermittelt werden. Für diese 
Trassenvarianten sind in einem normativ festge
legten Untersuchungskorridor Nutzungen und Na
turraumausstattungen soweit möglich quantitativ 
zu erfassen und in einem Vergleichsverfahren ge
genüberzustellen. Wesentlich hierbei ist, daß der 
Weg der Entscheidungsfindung in allen Schritten 
nachvollziehbar und belegbar ist.
Abschließend erfolgt eine Trassenempfehlung mit 
Angaben über Möglichkeiten zur Minderung des 
Eingriffes sowie mit allgemeinen Angaben zu 
Ausgleich und Ersatz. Die Ergebnisse werden in 
einer allgemeinverständlichen Zusammenfassung 
dargestellt.
Das Ergebnis und die Empfehlung der UVU neh
men dabei weder politische noch verwaltungsbe
hördliche Entscheidungen vorweg sondern dienen 
als Abwägungsmaterial bei der Entscheidungsfin
dung.
Dieser grobe Rahmen für eine Umweltverträglich
keitsuntersuchung zeigt die wesentlichen Schritte, 
wie sie für Trassenfindung und -Bewertung auf der 
Ebene des Raumordnungsverfahrens erforderlich 
und sinnvoll sind. Hierbei gilt es auch die anfal
lende Datenmenge auf einen überschaubaren Um
fang zu begrenzen und in den Untersuchungsum
fang nur solche Aspekte aufzunehmen, die im 
Rahmen eines großräumigen Variantenvergleiches 
verwertbare Ergebnisse liefern. Folgende Anforde
rungen sollten daher nicht als Bestandteil einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung angesehen 
werden.
* Flächendeckende Biotopfeinkartierungen 

mit Erfassung einzelner Arten (evtl, über die 
Dauer einer Vegetationsperiode):
Eine solche detaillierte Untersuchung führt im 
Planungsstadium des Raumordnungsverfahren 
in der Regel nicht zu verwertbaren Ergebnissen, 
die für einen Vergleich unterschiedlicher, zum 
Teil räumlich weit auseinander liegender Tras
senvarianten herangezogen werden können. Für 
eine Bewertung müßten die gewonnenen Daten 
der Feinkartierung akkumuliert und somit zu ei
nem Datenbestand zusammengefasst werden, 
der durch ein gröberes Kartierungsraster (Bio
toptypenkartierung) von vornherein erfaßt wird.

* Detaillierte Erfassung von Vogelbeständen: 
Auch bei der Erfassung von Vögelbeständen ist 
es sinnvoll vorab eine Auswahl nach den von
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Abbildung 3
Untersuchungsablauf/Umweltverträglichkeitsuntersuchung
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der Maßnahme besonders betroffenen Vogelar
ten (Großvögel, Wiesenbrüter) zu treffen. Be
stände dieser relevanten Vögelarten sind in der 
Regel bereits erfasst und durch Auswertung 
bestehender Unterlagen bzw. die Information 
zuständiger Stellen zu erhalten.

* Erfassungsmaßstäbe, die wesentlich detail
lierter sind als der eigentliche Untersu
chungsmaßstab:
Grundsätzlich wird als Planungsmaßstab im 
Rahmen des Raumordnungsverfahrens der 
Maßstab 1:25.000 angesehen. Flächendeckende 
Kartierungen, die in einem wesentlich detail
lierteren Maßstab (z. B. 1:5.000) gefordert wer
den liefern keine Ergebnisse, die ohne nachträg
liche Informationsverdichtung verwertbar wä
ren. Auch hierbei kann von vornherein der 
Maßstab 1 25.000 als Grundlage der Kartie
rung dienen.

* Ermittlung des Eingriffs- und Ausgleichs
umfanges:
Die detaillierte Ermittlung der Größe des Ein
griffes durch eine geplante Freileitung und der 
erforderlichen Ersatzmaßnahmen, im Sinne ei
nes Eingriffs- und Ausgleichsplanes, ist auf der 
Ebene des Raumordnungsverfahrens und der 
UVU nicht zweckmäßig, da hier noch keine 
Entscheidung über eine Trassenführung vor
liegt. Eine Ausarbeitung von Eingriffs- und 
Ausgleichsplänen für alle Trassenvarianten 
von denen letztendlich nur eine realisiert wird - 
ist nicht sinnvoll. Die Umweltverträglich
keitsuntersuchung beinhaltet jedoch grobe An
gaben zu entstehenden Eingriffen sowie zu 
grundsätzlichen Möglichkeiten von Eingriffs
ausgleich und Ersatz.

* Ausarbeitung von Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen:
Für die detaillierte Ausarbeitung von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen gilt das gleiche 
wie für die Ermittlung der Eingriffs- und Aus
gleichsgröße. Auch diese sollte erst nach raum
ordnerischer Festlegung einer Trassenvariante 
im Rahmen des Eingriffs- und Ausgleichsplanes 
vorgenommen werden.

* Überprüfung der Null-Variante:
Im Gegensatz zu anderen Infrastrukturmaßnah
men lassen sich durch den Bau von Freileitun
gen in der Regel keine meßbaren positiven Ef
fekte hinsichtlich der Raum- und Umweltaus
wirkungen erzielen. Ein Vergleich mit der Null- 
Variante (Leitung wird nicht gebaut) zeigt auch 
ohne detaillierte Untersuchung, daß negative 
Auswirkungen nur bei Durchführung der Maß
nahme entstehen. Die positiven Effekte der 
Maßnahme hinsichtlich Versorgungsleistung 
und -Sicherheit können im Rahmen der Um
weltverträglichkeitsuntersuchung nicht bewer
tet werden. Diese Bewertung und somit auch 
die Beurteilung der Null-Variante findet in dem 
vorgeschalteten Verfahren der Energiewirt
schaftlichen Prüfung statt. Die Nichtbean
standung des Vorhabens nach § 4 EnWG wird 
in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
vorausgesetzt.

* Überprüfung alternativer Energiekonzepte:
Die Festlegung von Energiekonzepten gehört in 
den Bereich der politischen Planung. Zur Über
prüfung der Raum- und Umweltauswirkungen 
von Konzepten und Planungen ist seit langer

Zeit die Einführung der sog. Plan-/Konzeptum- 
weltverträglichkeitsprüfung im Gespräch. Eine 
solche Umweltverträglichkeitsprüfung als Ver
fahren oder Verfahrensbestandteil gibt es der
zeit nicht. Die Umweltverträglichkeitsuntersu
chung für ein konkretes Freileitungsbauvorha
ben stellt eine sogenannte Objekt UVU dar, die 
sich mit konkreten Auswirkungen einer geplan
ten Maßnahme befasst und nicht deren grund
sätzliche Konzeption überprüft.

4. Der Eingriffs- und Ausgleichsplan
Freileitungen stellen in der Regel einen Eingriff in 
Natur und Landschaft dar. Dieser Eingriff besteht 
im wesentlichen in der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, der Beeinträchtigung der Vö
gelwelt sowie einer Beeinträchtigung von Bio
topen im Bereich der Maststandorte sowie bei ei
ner Überspannung. Der Eingriff bedarf der Geneh
migung durch die zuständige (Untere) Natur
schutzbehörde. Weitere Ausnahmegenehmigungen 
durch die Naturschutzbehörde werden erforder
lich, wenn durch die geplante Freileitungstrasse 
geschützte Flächen (Landschaftsschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete o. ä.) in Anspruch genommen 
werden sollen.
Aufgrund der Eingriffsregelung im Bundesnatur
schutzgesetz ( § 8) sowie der entsprechenden Re
gelungen der Landesnaturschutzgesetze ist die 
Darstellung des entstehenden Eingriffes sowie der 
vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzleistungen in 
einem Plan, der als Grundlage für die Erteilung der 
entsprechenden Genehmigungen dient erforderlich 
(siehe Tabelle Abb. 2-2). Dieser Plan wird als Ein
griffs- und Ausgleichsplan bezeichnet. Er unter
scheidet sich formal von einem landschaftspflege
rischen Begleitplan, wie er im Rahmen eines Fach
planes (Planfeststellungsverfahren) erstellt wird, 
da für diesen Eingriffs- und Ausgleichsplan keine 
festgelegten rechtlichen Vorgaben bestehen. In der 
Regel wird jedoch von den Behörden eine 
Ausarbeitung des Eingriffs- und Ausgleichsplanes 
in Anlehnung an die Methodik des land
schaftspflegerischen Begleitplanes verlangt.
Der Aufbau eines solchen Eingriffs- und Aus
gleichsplanes nach der Systematik des landschafts
pflegerischen Begleitplanes ist in Abbildung 4 dar
gestellt.
Der Eingriffs- und Ausgleichsplan befasst sich nur 
mit den Auswirkungen einer festgelegten Trassen
führung, dies aber mit größerer Detailschärfe als 
es bei der UVU der Fall ist. Der Untersuchungs
raum besteht in der Regel in dem raumordnerisch 
festgelegten 200 m Korridor des Trassenverlaufes 
sowie nicht näher abgrenzbaren Bereichen für Be
einträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
Vögelwelt. Der Eingriffs- und Ausgleichsplan ist 
in drei integrierte inhaltliche Abschnitte gegliedert.
Der erste Abschnitt stellt die allgemeinen Pla
nungsgrundlagen wie Umfang der Maßnahme, 
räumliche Lage und konkrete Bauausführung dar. 
Es werden rechtliche Grundlagen für den Ein
griffs- und Ausgleichsplan erläutert und eine 
Darstellung der zu erwartenden Eingriffsschwer
punkte gegeben.
Der zweite Abschnitt stellt die Bestandssituation 
im Bereich des Trassenverlaufes dar. Hierbei wer
den die für eine Raumbewertung relevanten wirt-
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Abbildung 4
Untersuchungsablauf/Eingriffs- und Ausgleichsplan
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Schafts- und sozialräumlichen Strukturen insb. un
ter dem Aspekt der Ermittlung vorhandener Ein
griffe erfasst. Die Erfassung der naturräumlichen 
Ausgangssituation ist Grundlage für eine Ermitt
lung des Eingriffes in bestehende Biotopstruktu
ren. Hierbei kann über die Erfassung von Biotop
typen im gesamten Trassenverlauf hinaus eine 
Feinkartierung in besonders sensiblen oder stark 
beeinträchtigten Bereichen stattfinden. In diesen 
Einzelbereichen kann eine Erfassung vorhandener 
einzelner Arten zur Beurteilung entstehender Ein
griffe erforderlich sein.
Auf der Grundlage der Bestandserfassung werden 
besondere Konfliktbereiche festgelegt und die im 
Trassenverlauf entstehenden Eingriffe ermittelt.
in  dritten Abschnitt des Eingriffs- und Aus
gleichsplanes findet eine Bewertung der Aus
gangssituation statt, wobei insb. das Vorhanden
sein von Beeinträchtigungen oder qualitativ hoch
wertigen Naturbereichen in die Bewertung ein
fließt. Auf dieser allgemeinen Raumbewertung 
baut eine Bewertung der einzelnen Eingriffe auf. 
Hierbei müssen jedoch zunächst Möglichkeiten 
zur Geringhaltung bzw. Minderung des Eingriffes 
z. B. durch Änderungen der Masthöhen ausge
schöpft werden.
Es werden dem Eingriff entsprechend Ausgleichs
möglichkeiten ermittelt. Für die nicht ausgleichba
ren Eingriffe werden Ersatzmaßnahmen in Art und 
Umfang ermittelt und dargestellt. Hierbei müssen 
die länderspezifischen Vorgaben zur Ermittlung 
der Ersatzhöhe bei Freileitungen berücksichtigt 
werden. Ebenso ist die Möglichkeit Ersatzleistun
gen durch Geldzahlungen abzugleichen auf einzel
ne Bundesländer beschränkt. Die Festlegung von 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen er
folgt auf Gewannebene (keine Besitzparzellen).
Entstandene Eingriffe und Ausgleichs- bzw. Er
satzmaßnahmen werden in einer Bilanz qualitativ 
oder quantitativ gegenübergestellt.
Durch den Eingriffs- und Ausgleichsplan können 
die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens nicht 
revidiert werden. Damit gehören folgende Anfor
derungen nicht zum Umfang des Eingriffs- und 
Ausgleichsplanes:

* Untersuchung technischer Alternativen:
Die Untersuchung technischer Altemativlösun- 
gen muß bereits im Raumordnungsverfahren 
bzw. bei der vorausgegangenen energie
wirtschaftlichen Prüfung erfolgt sein. Die Er
gebnisse dieser vorausgegangenen Verfahren 
mit der Empfehlung für eine technische Aus
führung können im Rahmen des Eingriffs- und 
Ausgleichsplanes nicht revidiert werden. *

* Untersuchung von Trassenvarianten:
Die Untersuchung der Raum- und Umweltaus
wirkungen von Trassenvarianten ist Aufgabe 
des Raumordnungsverfahren und dort im Rah
men der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
bereits erfolgt. Die raumordnerisch festgelegte 
Trasse umfasst einen Korridor von 200 m Brei
te. In diesem Korridor sind Trassenverschiebun- 
gen im Rahmen der Bauausführung möglich. 
Eine Verschiebung des Trassenverlaufes durch 
den Eingriffs- und Ausgleichsplan kann nur 
kleinräumig innerhalb dieses Korridors erfol
gen.

* Flächendeckende Biotopkartierungen:
Flächendeckende Biotopkartierungen mit Erfas
sung vorkommender Arten sollten auf den 
200m Korridor der raumordnerisch festgelegten 
Trasse begrenzt werden. Die Untersuchungstie
fe bei dieser Kartierung muß sich nach den be
troffenen Strukturen richten und entsprechend 
in sensiblen oder von stärkeren Eingriffen be
troffenen Bereichen eine größere Detailschärfe 
aufweisen.

* Parzellenscharfe Ausweisung von Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:
Eine parzellenscharfe Ausweisung von Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist im 
Rahmen des Eingriffs- und Ausgleichsplanes 
meist nicht erforderlich, da keine gesicherte Zu
griffsmöglichkeit auf bestimmte Flächen (Be
sitzparzellen) für diese Maßnahmen besteht. Im 
Eingriffs- und Ausgleichsplan kann nur eine ge
wannweise Zuordnung einzelner Maßnahmen 
zu bestimmten Parzellenverbänden vorgenom
men werden. Die konkrete Verortung der Maß
nahmen in diesem Bereich ist dabei von der Flä
chenverfügbarkeit abhängig. Es sollten Altema- 
tivflächen zur Auswahl gestellt werden.

* Detaillierte Pläne zu Pflanzmaßnahmen im 
Sinne einer Objektplanung:
Die Angabe einzelner zu pflanzender Bäume 
oder Sträucher mit genauem Ort der Pflanzung 
(Maßstab 1 1.000 oder größer) gehört nicht
zum Umfang der Eingriffs- und Ausgleichspla
nung, sondern in den Bereich gesondert anzu
fertigender Ausführungspläne.

Enteignungsrechtliches Planfeststellungs
verfahren
Auf der Grundlage der Entscheidung im Raumord
nungsverfahren und nach Erhalt der fachbehördli
chen Genehmigungen kann eine Freileitungstrasse 
errichtet werden. Ungeklärt sind in diesem Pla
nungsstadium jedoch die privatrechtlichen, ins
besondere die eigentumsrechtlichen Belange. Es 
ist festzuhalten, daß Enteignungen von Grund und 
Boden (Zwangsbelastungen) für den Bau einer 
Freileitungstrasse auf der Grundlage der raumord
nerischen Beurteilung nicht oder nur in sehr gerin
gem Umfang möglich sind.
Ist für die raumordnerisch festgelegte Trasse ein 
Grunderwerb (in der Regel Eintragung persönli
cher Dienstbarkeiten) durch das EVU auch nur in 
Teilabschnitten nicht möglich, kann die Trasse auf 
der Grundlage der raumordnerischen Beurteilung 
nicht gebaut werden.
In diesem Fall ist die Durchführung eines enteig
nungsrechtlichen Planfeststellungsverfahrens er
forderlich. Solche Verfahren für Freileitungen von 
EVU wurden bisher nur in sehr kleiner Zahl durch
geführt. Die hieraus resultierende mangelnde Er
fahrung der Verfahrensbeteiligten mit Planfeststel
lungsverfahren für Freileitungen von Energiever- 
sorgungsuntemehmen führt zu einer erheblichen 
Rechts- und Verfahrensunsicherheit.
Diese Unsicherheit spiegelt sich auch bei der Er
arbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne 
für Freileitungen von EVU wieder. Hierbei muß 
deutlich unterschieden werden zwischen dem Ein
griffs- und Ausgleichsplan, wie er als Grundlage 
für naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigungen 
erforderlich ist und dem landschaftspflegerischen 
Begleitplan, als rechtlich fixiertem Bestandteil der
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Antragsunterlagen eines Planfeststellungsverfah
rens.
Während der Eingriffs- und Ausgleichsplan ledig
lich den Anforderungen der genehmigenden Fach
behörde zu genügen hat, also im konkreten Fall 
sehr unterschiedliche Ausformungen zeigen kann, 
müssen für das Planfeststellungsverfahren recht
lich und fachlich abgesicherte, juristisch belastba
re Anforderungen erfüllt werden.

Bei der gesteigerten Sensibilisierung der Bevölke
rung gegenüber Umweltbelangen und bei weiterer 
Verknappung verfügbarer Flächen insb. in den 
Ballungsräumen, wird auch die Errichtung von 
Freileitungstrassen auf zunehmend größere Ableh
nung stoßen. Damit werden in absehbarer Zeit 
Planfeststellungsverfahren auch für Freileitungen 
von EVU immer häufiger durchzuführen sein. Be
zogen auf den landschaftspflegerischen Begleit
plan wird man entsprechend bald zu einer in Art 
und Umfang der speziellen Thematik der Freilei
tungsplanung angepaßten Form gelangen müssen, 
um eine gewisse Verfahrenssicherheit für alle Be
teiligten wiederherzustellen.

Ein weiterer, in der fachlichen Diskussion sehr 
umstrittener Aspekt, ist die Möglichkeit der Flä
chenenteignung für die im landschaftspflegeri
schen Begleitplan festgelegten Ausgleichsmaßnah
men.

In der bisherigen Rechtssprechungspraxis ist kein 
Fall bekannt in dem eine solche Flächenenteig
nung für Ersatzmaßnahmen durchgesetzt wurde.

Bei den Ausgleichsmaßnahmen im Zusammen
hang mit Freileitungen handelt es sich vielfach um 
Maßnahmen zur Minderung von Beeinträchtigun
gen des Landschaftsbildes. Gerade bei solchen 
Maßnahmen kann aber davon ausgegangen wer
den, daß eine zwingende Notwendigkeit für die 
Durchführung der Maßnahme an einem bestimm
ten Ort nicht gegeben ist. So können z. B. durch 
die Wahl der Pflanzengrößen für Sichtabschir
mungspflanzungen ganz unterschiedliche Standor
te mit gleichem Effekt und gleicher fachlicher Be
gründung gewählt werden. Somit kommen für eine 
gewünschte Maßnahme in der Regel immer ver
schiedene Parzellen in Betracht. Daher wird eine 
solche Enteignung rechtlich voraussichtlich auch 
weiterhin nicht durchsetzbar sein.

Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem 
könnte darin bestehen, daß die Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen auf den Bereich des Tras- 
senverlaufes (mit Schutzstreifen) verlegt werden, 
also in einen Bereich, in dem bereits eigentums
rechtliche Belange im Rahmen der Trassenfestle- 
gung geregelt werden und in dem nach der Plan
feststellung bereits die grundsätzliche Möglichkeit 
für Enteignungen besteht. Für die Durchführung 
von Ersatzmaßnahmen, die in zahlreichen Bundes
ländern auch durch die Zahlung einer Geldsumme 
abgegolten werden können, wäre die Festlegung 
von Maßnahmen auf einzelne Parzellen weiterhin 
nicht möglich.

5. Abgrenzung der kritischen Planungsinhalte
Nachfolgend werden nochmals die kritischen Pla
nungsinhalte in den einzelnen Planungsschritten 
umrissen und inhaltliche Vorleistungen dargestellt,

um insgesamt eine Verkürzung der Planungsdauer 
zu erreichen.

5.1 § 4 Anzeige
Den ersten Planungsschritt stellt die Anzeige des 
Vorhabens nach § 4 EnWG dar. Im Rahmen dieser 
§ 4 Anzeige sind folgende Aspekte verstärkt zu 
berücksichtigen:
* Es sollte eine detaillierte, ausführliche energie

wirtschaftliche Begründung für die geplante 
Maßnahme erarbeitet werden, wobei die 
Zwangspunkte der Trassenführung (z. B. zu 
verbindende Umspannwerke oder Kraftwerke) 
klar definiert sein müssen. Nachträglich einge- 
brachte Begründungen verzögern den Verfah
rensablauf.

* Die Darstellung der Netzerfordemisse sowie 
des Netzaufbaus sollte ebenfalls umfassend und 
detailliert erfolgen.

* Das energiewirtschaftliche Verfahren sollte den 
Anforderungen an eine gewünschte Prüfung der 
Null-Variante nachkommen, d.h. die Notwen
digkeit der Maßnahme aus technischer und 
wirtschaftlicher Sicht sollte nach Abschluß des 
§ 4 Verfahrens eindeutig feststehen, so daß die
se Problemstellung nicht im Raumordnungsver
fahren vertieft werden muß. Die Umwelt
verträglichkeitsuntersuchung kann, aus ökolo
gischer Sicht, die Notwendigkeit einer Freilei
tung nicht ermitteln, da ein Freileitungsbau in 
der Regel keine positiven Umweltaspekte auf
weist.

* Im Rahmen des energiewirtschaftlichen Verfah
rens ist weiterhin die Übereinstimmung der 
Maßnahme mit den jeweiligen energiepoliti
schen Grundsätzen zu prüfen. Das für das Ver
fahren gemäß § 4 EnWG zuständige Ministeri
um kann feststellen ob alternative Lösungen 
möglich und politisch gewünscht sind. Bei der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung für einzel
ne Freileitungsbauvorhaben wird diese Über
prüfung häufig gefordert. Die Untersuchung 
stellt jedoch eine Objekt UVU dar, die keine 
Überprüfung grundlegender Konzepte und Pla
nungen leisten kann. Eine solche Planungs 
oder Konzept - UVP als Verfahren gibt es der
zeit nicht.

Mit der Nichtbeanstandung nach § 4 EnWG soll
ten diese grundsätzlichen Fragen als geklärt be
trachtet werden. Die Ergebnisse des § 4 Verfahrens 
können dann als Grundlage für die weiteren Ver
fahrensschritte herangezogen werden.

5.2 Raumordnungsverfahren / Umwelt
verträglichkeitsuntersuchung

Das Raumordnungsverfahren befaßt sich mit den 
konkreten räumlichen Auswirkungen der Trassen
führung einer Freileitung bzw. von Trassenaltema- 
tiven. Hierbei besteht Klärungsbedarf in folgenden 
Punkten:
* Raumordnungsverfahren finden zunehmend un

ter dem Interesse und der Beteiligung der Öf
fentlichkeit statt. Zur Zeit werden hierbei Aus
wirkungen von Freileitungen, z. B. hinsichtlich 
elektrischer und magnetischer Felder, Ge
räuschentwicklung und Ozonentstehung öffent
lich kontrovers diskutiert. Auf der Ebene von 
Richtlinien oder Leitfäden sollten Mindestab-
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stände zu Wohn- oder anderen Gebäuden bei 
der Neuanlage von Freileitungen definiert wer
den. Damit wird sowohl für die Behörde als 
auch für die Öffentlichkeit eine gewisse Sicher
heit im Verfahrensablauf gewährleistet.

* Eine Abstimmung des Untersuchungsumfanges 
und der Ausdehnung des Untersuchungsraumes 
für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
sollte bereits zu Beginn des Verfahrens zwi
schen Antragsteller, Behörden und Gutachtern 
stattfinden. Hierdurch können Verfahrensverzö
gerungen durch spätere Nachbesserungen ver
hindert werden. Der Untersuchungsraum sollte 
dabei so groß gewählt werden, daß unter Be
rücksichtigung der Trassenlänge, die äußerste 
noch vertretbare Trassenführung noch in die 
Untersuchung einbezogen wird.

* Die Anzahl der zu untersuchenden Trassenvari- 
anten sollte weder zu klein, noch zu groß ge
wählt werden. Eine zu große Zahl von Varian
ten erlaubt keine nachvollziehbare Entschei
dungsfindung, da die anfallenden Informations
mengen weder kognitiv noch auf technischem 
Wege überschaubar und verarbeitbar sind. Der 
Wert einer Umweltverträglichkeitsuchung als 
Entscheidungshilfe sinkt hiermit. Die sinnvolle 
Begrenzung der zahlreichen, theoretisch mögli
chen Trassenvarianten, setzt dagegen eine Art 
„Vorauswahl“ voraus. Hier besteht die Gefahr, 
daß schon von vornherein zu viele Trassenvari
anten ausgeschlossen werden und es sowohl für 
die Behörde als auch für die interessierte Öf
fentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar ist, aus 
welchen Gründen einzelne Varianten nicht in 
die Untersuchung miteinbezogen wurden. Im 
Rahmen der großräumigen Trassenfindung ist 
daher, in der Regel, eine Überprüfung von 4-6 
Varianten angebracht.

* Im Raumordnungsverfahren muß auch die 
Möglichkeit der Erdverkabelung erwogen wer
den, wobei die entstehenden Kosten in die Ab
wägungsentscheidung mit einfließen.

* Kartierungen im Rahmen der UVU für das Raum
ordnungsverfahren sollten im Maßstab und somit 
auch im Umfang der Aufgabenstellung und dem 
Planungsmaßstab des ROV angepaßt sein (in der 
Regel 1:25.000). Biotopfeinkartierungen über
frachten das Raumordnungsverfahren häufig mit 
nicht verwertbaren Detailinformationen in einem 
Planungsstadium, in dem zunächst über großräu
mige Trassenführungen entschieden werden muß. 
Gleiches gilt für die Biotoptypen- und Funktions
kartierung in Waldbereichen. Sie kann nur dann 
sinnvoll sein, wenn der zu kartierende Wald tat
sächlich für eine Trassenführung in Anspruch ge
nommen werden soll.

* Eine Erfassung der untersuchungsrelevanten 
Großvogel bzw. Wiesenbrüterstandorte kann 
über die Auswertung vorhandener Informatio
nen der örtlichen Experten erfolgen.

* Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Gegen
stand naturschutzrechtlicher Genehmigungen 
und nicht des Raumordnungsverfahrens (Aus
nahme: Baden - Württemberg). Auch Angaben 
zu Umfang und Lage einzelner Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen oder über die Höhe von 
Geldbeträgen gehören somit nicht zum Umfang 
einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Die 
UVU beinhaltet lediglich grobe Vorüberlegun
gen zur Ausgleichbarkeit von Eingriffen.

5.3 Naturschutzrechtliche Genehmigung / 
Eingriffs-, Ausgleichsplan

Für die Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmi
gungen ist in der Regel die Darstellung von Ein
griff und Ausgleich in einem Eingriffs-/Aus- 
gleichsplan erforderlich (vgl. Tabelle Abb. 2). Fol
gende Aspekte müssen hierbei als Problempunkte 
angesprochen werden:
* Der Eingriffs- und Ausgleichsplan betrachtet 

nur die Auswirkungen einer Maßnahme auf na
turschutzrelevante Bereiche (Naturhaushalt, 
Landschaftsbild, Erholung).

* Die gewählte Trassenführung des Raumord
nungsverfahrens wird hierbei in ihrem Verlauf 
zugrunde gelegt. Trassenverschiebungen kön
nen nur innerhalb des raumordnerisch festge
legten Korridors zur Vermeidung von Ein
griffen vorgeschlagen werden.

* Die Untersuchung von Trassenvarianten sowie 
von Altemativprojekten gehört nicht zum Auf
gabenumfang des Eingriffs- und Ausgleichspla
nes.

* Nachdem der grobe Trassenverlauf durch die 
raumordnerische Beurteilung festgelegt ist, soll
te die Einbeziehung der Eingriffs- Ausgleichs
planung in die Trassenplanung erfolgen. Hier
durch können die Ergebnisse der Kartierungen 
des Eingriffs- und Ausgleichsplanes in der wei
teren Trassenplanung bereits berücksichtigt 
werden und durch eine Anpassung von Mast
standorten / Masthöhen z. B. einzelne Eingriffe 
in wertvolle Biotopbereiche vermieden werden. 
Entsprechend der Anforderungen der Natur
schutzgesetze kann der Eingriffe somit auf das 
unvermeidbare Maß beschränkt werden.

* Grundsätzlich ist es notwendig, mit den zustän
digen Behörden eine Einigung über die Art und 
den Umfang erforderlicher Kartierungen (Bio
toptypen- oder -feinkartierung, Vogelstandort
kartierung) herbeizuführen. Dies muß bereits 
mit Beginn der Erarbeitung des Eingriffs- und 
Ausgleichsplanes geschehen, um Verzögerun
gen durch nachträgliche Auflagen zu vermei
den.

* Es muß mit der Genehmigungsbehörde Einver
nehmen über die im Eingriffs- und Ausgleichs
plan angewendete Bewertungsmethodik und 
Ausgleichsermittlung bestehen. Hierfür sind 
zahlreiche unterschiedliche Verfahren - von rein 
qualitativen Ermittlungen bis zu quantitativen 
Bewertungsverfahren - möglich.

* Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
müssen nicht parzellenscharf festgelegt werden. 
Eine Angabe von Gewannen zur Bestimmung 
der Lage dieser Maßnahmen ist ausreichend. Es 
müssen Altemativmöglichkeiten bestehen, falls 
die Durchführung einer Maßnahme auf einer 
bestimmten Räche nicht möglich ist (z. B. aus 
eigentumsrechtlichen Gründen). Nur im land
schaftspflegerischen Begleitplan des 
Planfeststellungsverfahrens ist eine parzellen
scharfe Ausweisung von Flächen für Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sinnvoll.

6. Vorschläge zur Verfahrensoptimierung
Vorangehend wurde dargestellt, an welchen Punk
ten durch nicht eindeutige Zuordnung von Verfah
rensschritten oder nicht ausreichende Abstimmung 
von Planungsumfang und -inhalt mit den Verfah-
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rensträgem erhebliche Verzögerungen im Pla
nungsverfahren für Freileitungen eintreten können.
Um diesen Verzögerungen entgegenzuwirken ist 
für den Ablauf der Planungsverfahren darauf zu 
achten, daß Zuständigkeiten und zu erbringende 
Leistungen eindeutig abgeklärt werden. Es muß 
geklärt sein, wer in welchem Planungs Stadium 
welche Leistungen zu erbringen hat.
Im einzelnen sind hierbei die folgenden Schritte 
verstärkt zu berücksichtigen:
* Es muß eine eindeutige Zuordnung von Verfah

rensinhalten zu den einzelnen Planungsschritten 
erfolgen. Die in einem Verfahrensschritt geklär
ten Positionen (z. B. Trassenfindung) müssen 
die Grundlage des nächsten Verfahrensschrittes 
bilden und können nicht in diesem nächsten 
Schritt erneut diskutiert werden.

* Statt einer Politik des „Augenverschließens“ 
gegenüber bestimmten Anforderungen der Um
weltplanung, sollte von den EVU eine mög
lichst weitgehende Standardisierung von Ver
fahrensinhalten angestrebt werden. Nachbesse
rungsarbeiten im Bereich der Umweltplanung 
sind zumeist zeitraubender, als das Erbringen 
bestimmter, mit den Behörden abgestimmter 
Leistungen von Anfang an.

* Es sollte z. B. von Seiten der EVU eine konti
nuierliche Fachinformation der verfahrensbetei
ligten Behörden erfolgen. Diese Informationen 
können z. B. den (idealtypischen) Verfahrens
ablauf betreffen, sie können den Umfang zu er
bringender Ausgleichs- und Ersatzleistungen 
betreffen oder auch auf inhaltliche Fragestellun
gen (z. B. „Elektrosmog“) ausgerichtet sein.

* Zu einzelnen strittigen Aspekten (z. B. el. mag. 
Felder, Vögelgefährdung, Landschaftsbildana
lyse) sollte von Seiten der EVU - unter Einbe
ziehung neutraler Stellen verstärkt eine an
wendungsbezogene Grundlagenforschung be

trieben werden. Es zeigt sich, daß gerade in die
sen Konfliktbereichen unklare Daten- und 
Forschungsgrundlagen bestehen.

7. Resümee
Umweltplanungen -Umweltverträglichkeitsunter
suchung und Eingriffs- und Ausgleichsplan - sind 
in den letzten Jahren fester Bestandteil der Pla
nungsverfahren für Freileitungen geworden. Den
noch bestehen auch z.Z. hinsichtlich der Verfah
rensabläufe und der quantitativen Anforderungen 
an diese Planungen zahlreiche Unklarheiten. Sie 
finden ihren Niederschlag insbesondere in zeitli
chen Verzögerungen des Verfahrensablaufes. Da 
ein zügiger Verfahrensablauf sowohl im Interesse 
der verfahrensbeteiligten Behörden als auch der 
antragstellenden EVU liegt, ist es dringend erfor
derlich durch weitgehende Standardisierung der 
Verfahrensabläufe und der quantitativen Anforde
rungen an die Inhalte der Umweltplanung solchen 
Verzögerungen entgegenzuwirken. Wichtige 
Schritte hierfür sind die eindeutige Zuordnung von 
Planungsinhalten zu einzelnen Verfahrensschrit
ten, eine Begrenzung des Planungsumfanges auf 
tatsächlich relevante Bereiche und eine verbesser
te Grundlagenforschung und -information zu strit
tigen Fragenkomplexen wie z. B. „Elektrosmog“, 
Vogelschutz und Landschaftsbild.
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